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So lange keine rechtskräftige Verurteilung erfolgt ist, besteht für dich die Unschuldsvermutung.
Nur falls die Strafanzeige wegen einer Tätlichkeit gegen ein Mitglied der Schulgemeinde, wegen
Zerstörung öffentlichen Eigentums oder einer Tat erfolgt ist, die den Ruf des
Berufsbeamtentums oder des Staates schädigen könnte, sieht das anders aus.

Also mach' dich locker...

1https://www.lehrerforen.de/thread/40760-meldepflicht-bei-strafanzeige/?postID=365877#post365877

https://www.lehrerforen.de/thread/40760-meldepflicht-bei-strafanzeige/?postID=365877#post365877

